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7 - er Karlsruher Zeitung .Beilage zu Nr .
Mittwoch , 9 . Jamrar 1884 .

Die Gruudzüge für de« Entwurf eines
Gesetzes über die Unfallversicherung der

Arbeiter nebst Begründung *)
befinden sich bereits in Händen der Bundesregierungen und sind
wir in de» Stand gesetzt , den Wartlaut derselben unten folgend
witzutheile«.

Der Inhalt zerfällt in 8 Hauptabschnitte, und zwar :
f I . Allgemeine Bestimmungen , betreffend Umfang der Ver¬
sicherung» Gegenstand der Versicherung und Umfang der Ent¬
schädigung, Träger der Versicherung.

H . Bildung der Bernfsgenossenschafte « . betreffend Fest¬
stellung der versicherungspflichtigenBetriebe , Bildung der frei¬
willigen BerufSgenoffenschaften, Bildung der BerufSgeuoffeo-
schaften durch den BundeSrath » Regelung der Verwaltung der
BerufSgeuaffenschafteu, Abänderung deS Bestandes der BerufS -
genoffenschafte », Theilung deS Risikos, Verwendung der Beikäge
zu fremdartigen Zwecken.

III Mitgliedschaft des einzelne« Betriebes ; BetriebS -
verändernnge » . betreffend Mitgliedschaft , GenossenschaftS-
kataster » BetriebSveränderungcn.

IV. ArbeiteranSschüfse und Schiedsgerichte , betreffend
ArbeiterauSschüfse , Schiedsgerichte.

V Feststellung und Auszahlung der Entschädigungen ,
betreffend Anzeige und Untersuchung der Unfälle , Entscheidung
der Vorstände, Berufung gegen die Entscheidung der Vorstände,
Entscheidung deS Schiedsgerichts . Rekurs an daS ReichS-Ver-
stcherungsamt, Veränderung der Verhältnisse, Fälligkeitstermine ,
in's Ausland verzogene bezw . ausländische EntschädigungSberech-
tigte , Unpfändbarkeit der EntschädigungSforderungen , Auszah¬
lungen durch die Post . Liquidationen der Post , Umlagen , Ab¬
führung der Beträge an die Postkaffen .

VI . Unfallverhütung , Ueberwachung der Betriebe durch
die Genoffenschafte«, betreffend Unfallverhütungs -Vorschriften,
Ueberwachung der Betriebe.

VII . DaS Reichs - BerfichernngSamt .
VIII . Schluff- «nd Strafbestimmungen .

I. Allgemeine Bestimmungen .
1) Die Unfallversicherung erstreckt sich auf alle in Bergwerke»,Salinen . AufbereitungSanstalteu , Steinbrüchen , Gräbereien

(Gruben) , Fabriken und Hüttenwerken beschäftigten Arbeiter und
Betriebsbeamteo, auf letztere jedoch nur , sofern ihr Arbeitsver¬
dienst 2000 M - nicht übersteigt.

Betriebsb
'
eamte mit einem 2000 M - übersteigenden Arbeits¬

verdienst können auf Grund statutarischer Bestimmung (Ziff. 12)
Legen Unfälle versichert werde» . Für Arbeiter und Betriebs¬
beamte, welche nach Maßgabe dieses Gesetzes versichert sind , und
für ihre Hinterbliebenen tritt das Hastpflicht-Gesetz vom 7. Juni
1871 außer Kraft.

Als Fabriken gelten insbesonderediejenigen Betriebe, iu welchen
die Bearbeitung oder Verarbeitung von Gegenständen gewerbs¬
mäßig ausgeführt wird , und in welchen zu diesem Zweck entweder
mindestens drei zu versichernde Personen unter gleichzeitiger Ver¬
wendung von Dampfkesseln oder durch elementare Kraft bewegten
Triebwerken oder ohne eine solche mindestens zehn zu versichernde
Personen regelmäßig beschäftigt werden .

Welche Betriebe außerdem alS Fabriken im Sinne dieses Ge¬
setzes anzusehen sind , entscheidet daS ReichS - VersicherungSamt
(Ziffer 44) .

Für Betriebe . welche mit einer Unfallgefabr nicht verbunden
sind , kann durch Beschluß deS BundeSrathS die Versicherungs-
Pflicht ausgeschlossen werden .

2) Auf Beamte , welche in Betriebsverwaltungen deS Reichs,eines Bundesstaates oder eines Kommuualverbandes mit festem
Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt sind , findet das Un¬
fallversicherungs- Gesetz keine Anwendung.

Wird solchen Beamte» und deren Hinterbliebenen bei Unfälle»
in Folge gesetzlicher oder statutarischer Bestimmung eine Pension
oder eine Entschädigung gewährt , welche hinter dem nach Maß¬
gabe dieses Gesetzes sich ergebenden Eotschädigungsbetrage nicht
zurückbleibt , s , steht denselben ein weitergehender Anspruch auS
dem Unfall auf Grund deS Haftpflicht - Gesetzes vom 7 . Juni
1871 nicht zu.

3) Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der
nachstehende» Bestimmungen zu bemeffende Ersatz deS Schadens,welcher durch eine Körperverletzung oder durch Tödtung entsteht .Der Schadenersatz besteht

». im Falle der Verletzung:
1) in de» Kosten des Heilverfahrens vom Beginn der 14. Woche»ach Einkitt deS Unfalls ab ;
2) in einer bei völliger Erwerbsunfähigkeit 66^ Proz. , bei

theilweiser Erwerbsunfähigkeit höchstens SO Proz. des durchschnitt¬
lichen Arbeitsverdienstesbetragende» JahrcSreote, wobei der 4 M.täglich übersteigende Betrag nur mit einem Dritttheil zurAnrech-
»ung kommt ;

d. im Falle der Tödtung :
1) in einem Pauschquantum zum Ersatz der Beerdigungskosten.Dasselbe besteht in dem Zwanzigfachen des durchschnittlichen täg¬

lichen Arbeitsverdienstes;
2) in der Gewährung einer Jahresrente von 20 Proz. deS

durchschnittlichen Arbeitsverdienstes deS Verstorbenen an die
Wittwe und von 10 Proz . an jedes Hinterbliebene Kind bis zum
zurückgelegten 15. Lebensjahre , bezw . von 15 Proz. , wen » daS
Kind auch mutterlos ist , wobei jedoch die Renten zusammen80 Proz . deS Arbeitsverdienstes nicht übersteigen dürfe» ;3) in der Gewährung einer JahreSrente von 20 Proz. deS
Arbeitsverdienstes deS Verstorbenen an bedürftige Ascendenten.

Im Falle ihrer Wiederverheirathung erhält die Wittwe den
dreifachen Betrag ihrer JahreSrente als Abfindung .Als Arbeitsverdienst gilt der vom Verletzten während des letz¬
te» Jahres bezogene Lohn mit der Maßgabe , daß bei Festsetzungder Entschädigung der vo» der höheren Verwaltungsbehörde nach
Anhörung der Gemeindebehörde für die Arbeiterklasse , welcher der
Beschädigte augehört , ermittelte durchschnittliche Tagelohu zu
Grunde zu legen ist , falls dieser den Bekag deS von dem Be¬
schädigten bezogenen durchschnittlichen Tagelohns übersteigt.In gleicher Weise ist dieser von der höheren Verwaltungsbe¬
hörde festgesetzteTagelobn der Entschädigung zu Grunde zu legen,wen» der Verletzte i« dem Bekiebe nicht ein volle- Jahr » vou
»em Unfall zurückgerechnet» beschäftigt war .
. Ber Personen, welche wegen noch nicht beendigter Ausbildung» men oder einen geringeren Lohn beziehe» , gilt alS Jahresver-

.
*) Die wichtigsten neu in den Entwurf aufgenommenen Be-

uimmuugen sind hier durch den Druck (durchschossen) hervor-«rhobe«.

dienst daS Dreihuudertfache deS vo» der höheren Verwaltungs¬
behörde nach Anhörung der Gemeindebehörde festzusctzeoden orts¬
übliche» Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter.

Dem Verletzten steht ein Anspruch auf Entschädigung nicht zu,wenn er den Unfall vorsätzlich Herbeigeführt hat . Die Ansprüche
der Hinterbliebenen « erden hierburch nicht berührt .

4) An Stelle der vorerwähnten Leistungen kann bis zum be¬
endigte» Heilverfahren freie Kur und Verpflegung iu einem
Krankenhause gewährt werden und zwar :

». für Verunglückte , welche verheirathet sind oder bei einem
Angehörigen ihrer Familie wohnen , wenn die Art der Verletzung
Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt , wel¬
che» in der Familie nicht genügt werden kann ,

1». für sonstige Verunglückte in allen Fällen.
Für die Zeit der Verpflegung deS Verunglückten in dem Kran¬

kenhause habe» dessen Ehefrau, Kinder und Ascendenten denselben
Anspruch auf Entschädigung, welcher nach Ziffer 3d. 2 den Hin¬
terbliebenen eines Verunglückten zusteht .

5) Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unter¬
nehmer der unter 1 fallenden Bekiebe , welche zu diesem Zweck
in BerufSgenoffenschaften vereinigt werden . Jede BerufSge -
noffenschaft erstreckt sich in der Regel über das ganze Reichsge¬
biet und umfaßt alle Betriebe derjenigen Industriezweige , für
welche dieselbe errichtet ist.

Betriebsanlagen , welche wesentliche Bestandtheile verschieden¬
artiger Industriezweige umfassen , sind derjenigen BerufSgenoffen-
schaft zuzutheilen , welcher der Hauptbetrieb augehört .

Die BerufSgenoffenschaften haben die Rechte juristischer Personen .
6) Die Mittel zur Deckung der von den BerufSgenoffenschaften

zu leistenden Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten
werden durch Beiträge aufgebracht , welche auf die Mitglieder
nach Maßgabe der in ihren Betrieben von den Versicherten ver¬
dienten Löhne und Gehälter , sowie der statutenmäßigen Gefahren¬
tarife (Ziffer 13 ä.) jährlich umgelegt werden .

Wird eine Genossenschaft dauernd leistungsunfähig , so gehen
ihre Verpflichtungen auf daS Reich über. Darüber , ob dieser
Fall vorliegt, entscheidet der BundeSrath.

11. Bildung der Berufsgenossenschaften .
7) Zum Zweck der Ermittelung sämmtlicher versicherunpsvflich-

tiger Bekiebe sind die Unternehmer binnen einer im Gesetz zu
bestimmenden Frist verpflichtet , dieselbe» unter Angabe deS Ge¬
genstandes und der Art des Betriebes, sowie der Zahl der durch¬
schnittlich darin beschäftigten Personen bei der unteren Verwal¬
tungsbehörde anzumelden .

Für die nicht angemeldeten Betriebe hat die untere Verwal¬
tungsbehörde die Angabe» uach ihrer Keuntniß der Verhältnisse
zu beschaffen.

Ein nach den Gruppen , Klaffen und Ordnungen der Reichs-
Bcrufsstatistik geordnetes Verzeichniß sämmtlicher unter Ziffer 1
fallenden Betriebe ihres Bezirks ist von der unteren Verwal¬
tungsbehörde der oberen Verwaltungsbehörde und von dieser
nach stattgefundeoer Revision dem Reichs - Versicheruugsamt ein-
zureicheu.

8) Die Bildung der BerufSgenoffenschaften erfolgt auf dem
Wege der Vereinbarung der BvtriebSunternehmer unter Zustim¬
mung des BundeSrathS.

Die Zustimmung deS Bundesraths kann versagt werden :
a. wenn die Anzahl der Betriebe , für welche die Berufsge-

»osseuschaft gebildet werden soll, oder die Anzahl der in denselben
beschäftigten Arbeiter zu gering ist , um die dauernde Leistungs¬
fähigkeit der Berufsgenoffenschaftin Bezug auf die bei der Un¬
fallversicherung ihr obliegenden Pflichten zu gewährleisten;

d. wen» Bekiebe vou der Aufnahme in die Berufsgenvfsen -
schast ausgeschlossen werden sollen , welche wegen ihrer geringen
Zahl oder wegen der geringen Zahl der in ihnen beschäftigten
Arbeiter eine eigene leistungsfähige Berufsgenossenschaft zu bil¬
de» außer Stande sind und auch einer andern Berufsgenoffen¬
schaft zweckmäßig nicht zugetheilt werden können .

S) Die Beschlußfassung über die Bildung der BcrufSgenossen-
schaften erfolgt durch die zu diesem Zweck zu einer Generalver¬
sammlung zu berufenden Betriebsgenoffen mit Stimmenmehrheit .
In derselben hat jeder Unternehmer oder Vertreter eines Be¬
triebes, in welchem nicht mehr als 20 Personen beschäftigt wer¬
den, eine , darüber hinaus bis zu 200 für je 20 und von 200 an
für je 100 mehr beschäftigte Personen eine weitere Stimme. Ab¬
wesende können sich durch stimmberechtigte Berufsgenoffen ver¬
treten lassen. Anträge auf Einberufung der Generalversamm¬
lung sind an daS Reichs -Versicheruugsamt (Ziffer 44) zu richten.
Denselben ist seitens deS Reichs -VersicherungsamtS, sofern nicht
der Fall unter Ziffer 8 a. vorliegt, stattzugeben , wenn dieselben
innerhalb der durch das Gesetz festzusetzenden Frist und minde¬
stens von dem zehnten Thcit der Äetriebsunternehmer derjenigen
Industriezweige, für welche die Bildung der Berufsgenoffenschaft
beantragt wird , oder von solchen Betriebsunternehmern , die min¬
destens de» fünften Theil der io diesen Industriezweigen vorhan¬
denen Arbeiter beschäftigen, gestellt worden sind.

Findet das Reichs - BersicherungSamt bei der Prüfung von
Anträgen auf Einberufung der Generalversammlung , daß der
unter Ziffer 8 d. vorgesehene Fall vorliegt, so bat dasselbe die Un¬
ternehmer der dabei in Betracht kommenden Betriebe zum Zweck
der Beschlußfassung über die Abgrenzung der Berufsgenoffeu -
schaft zu der Generalversammlung mit eiozulade ».

10) Auf Grund der unter Ziffer 7 erwähnten Verzeichnisse
werden die Betriebsunternehmernach Maßgabe der Bestimmungen
unter Ziffer 9 vo» dem Reichs - BersicherungSamt zur General¬
versammlung unter Angabe der ihnen zustehendeu Stimmenzahl
einzela eingeladeo .

Die Generalversammlung findet in Gegenwart eines Vertreters
des Reichs- VersicherungsamtSstatt. Derselbe eröffnet die Ver¬
sammlung , welche unter seiner Leitung auS ihrer Mitte einen
Vorstand wählt. .Der Vorstand übernimmt die Leitung der Verhandlungen . bei
welchen der Vertreter des Reichs -VersicherungsamtS jederzeit zu
hören ist. .Die Generalversammlung hat über de» auf Bildung der Be¬
rufsgenoffenschaft gerichteten Ankag , welcher zu ihrer Einberu¬
fung Anlaß gegeben hat , sowie über die auS ihrer Mitte dazu
etwa gestellten Äbänderungsanträge Beschluß zu fassen .

lieber die Verhandlungen ist ein Protokoll aufzunehmen. Das¬
selbe ist durch den Vorstand dem ReichS - VersicherungSamt einzu-
reicheu, welches dasselbe dem BundeSrath behufs der nachZiffer st
erforderlichen Beschlußfassung vorlegt.

11) Für diejenigen Industriezweige , für welche innerhalb der
iw Gesetz festzusetzenden Frist Anträge auf Einberufung der Ge-
ueralverfammlung zur freiwilligen Bildung einer BerufSgenofseu-
schaft nicht gestellt worden sind, werden die BerufSgenoffenschaftea
durch den BundeSrath nach Anhörung von Vertretern der bethei-
ligteu Industriezweige gebildet .

Ebenso find durch den BundeSrath Berufsgenoffenschasteu für
diejenigen Industriezweige z« bilden , für welche auf Gruud vou
Beschlüssen der Generalversammlung innerhalb der gesetzlich vor-
geschriebenen Frist vom BundeSrath genehmigte Genossenschaften
nicht zu Stande kommen.

12) Die BerufSgenoffenschaften regeln ihre innere Verwaltung,
sowie ihre Geschäftsordnung durch ein von der Generalversamm¬
lung ihrer Mitglieder (Genoffenschaftsversammlung ) zu beschließen¬
des Statut .

DaS Genossenschaftsstatutbedarf zu seiner Giltigkeit der Ge¬
nehmigung des Reichs-Bersicherungsamts.

Bis zum Zustandekommen eines gütigen GenoffenschaftSstatutS
finden die Vorschriften unter Ziffer 9 und 10 , soweit sich dieselbe »
auf daS Stimmrecht der Genossenschaftsmitglieder , auf die Ein¬
ladung derselben und auf die Betheiligung eines Vertreters de-
ReichS-BersicherungsamtS au den Verhandlungen beziehen , auch
auf die GenoffeuschaftSversammluagen Anwendung .

13) Das Genoffenschaftsstatut muß außer dem Namen unddem Sitze der Genossenschaft die Bezeichnung der Industriezweigeenthalten , für welche die Genossenschaft errichtet worden ist.Dasselbe muß , außerdem Bestimmung kessen :a . Über die Bildung deS GenoffeoschaftsvorstaudeS und über
den Umfang der Befugnisse desselben;d . über die Berufung der Genossenschaftsversammlung , sowieüber die Formen der Beschlußfassung derselben ;

o. über das Stimmrecht der Äerufsgenoffen iu der Genoffeu-
schaftsversammlung ;

das Statut kann die für die erste Generalversammlung vorge¬schriebene Abstufung des Stimmrechts (Ziffer 9) abändern , auchbestimmen, daß die Genossenschaftsversammlung auS einer vonden Berufsgenoffen gewählten Vertretung, insbesondere auch auSAbgeordneten der etwa gebildeten Genoffenschaftssektionen be¬
stehe» soll ;

ck. über den Maßstab für die Vertheilung der Genossenschafts¬lasten.
Jede Genossenschaft hat für die einzelnen Industriezweige undBetriebsarten je uach dem Grade der mit denselben verbundenen

Unfallgefabr entsprechende Gefahrenklassen zu bilden und nach
denselben die Höhe der zu leistenden Beiträge abzustufen . Außerder nach Gefahrenklassen zu bemeffeuden Höhe der Unfallgefahrmüssen für die Vertheilung der Genossenschaftslasteu die Löhneund Gehälter der versicherten Personen maßgebend sein. Die
Eintheilung in Gefahrenklassen und die Feststellung deS Verhält¬nisses derselben zu einander (der Gefahrentarif) sind nach Ablaufvon längstens zwei Jahren und sodann mindestens von fünf zufünf Jahren einer Revision zu unterziehen .Die Ergebnisse derselben sind der Genossenschaftsversammlung
zur Beschlußfassung vorzulegen . Die von derselben hierüber ge¬faßten Beschlüsse bedürfen der Genehmigung deS ReichS -Ber-
sicherungSawtS.

Löhne und Gehälter, welche den Bekag von durchschnittlich4 M . für den Arbeitstag übersteigen, dürfen über diesen Betraghinaus bei der Vertheilung der GenoffenschaftSlasten nur mit
einem Dritttheil (vergl. Ziff . 3 litt, a Nr. 2) in Anrechnung
gebracht werden ;

o. über daS von den Organen der Genossenschaft bei der Ein¬
schätzung der Bekiebe in die Gefahrenklassen (Gefahrentarif ) zu
beobachtende Verfahren. Gegen die Einschätzung steht die Be¬rufung an das Reichs -Versicherungsamt offen ;

k. wenn die Genossenschaft in Sektionen getheilt werde» soll,über di - Abgrenzung, Organisation und Zuständigkeit der Sek¬ttonen sowie über die Zuständigkeit der örtlichen Geuoffenschafts-
orgave (Vertrauensmänner) ;

8 . über die von den Genossenschaftsmitgliedern alljährlich zubewirkende Einsendung vou Arbeiter - und Lohnnachweisungen für
die Zwecke der Umlageberechnunge » , und über die Art der
Hebung der Mitgliederbeikäge ;b. über die Folgen von Betriebseinsteklungen bezüglich der
Zugehörigkeit zur Genossenschaft ;

i . über die Aufstellung der Jahresrechnuug, sowie über deren
Prüfung und Abnahme ;

K . über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Be¬
fugnisse zum Erlasse von Vorschriften behufs der Unfallverhütung
und zur Ueberwachung der Betriebe.

Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung , welche die Abände¬
rung oder Ergänzung des Statuts betreffen, bedürfen der Ge¬
nehmigung des ReichS - VerficherungSamtS .

Durch das Statut kann für den Fall der Bildung von Sek¬
tionen bestimmt werden , daß die zu leistenden Entschädigungen
bis zu 50 Prozent derselben von der Sektion getragen werde»
müssen, in deren Bezirk die Unfälle eingetreten sind.

14 ) Kommt innerhalb einer festzusetzenden Frist ein von dem
ReichS-VersicherungSamt genehmigtes Statut nicht zu Stande ,
so wird dasselbe auf den Vorschlag des ReichS-BersicheruugSamtS
vom Bundesrath erlassen.

So lange die Wahl der gesetzliche» Organe einer Genoffeu-
schaft ordnungsmäßig nicht vollzogen ist, oder so lange diese
Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutarischen Oblie¬
genheiten verweigern, hat das Reichs - VersicherungSamt die letz¬
teren auf Kosten der Genossenschaft wahrzunehmeu .

15) Die Mitglieder der Vorstände der BerufSgenoffenschaften
und der Sektionen, sowie die Vertrauensmänner verwalten ihr
Amt als unentgeltliches Ehrenamt. Baare Auslagen werden
ihnen ersetzt.

IS) Nach erfolgtem Abschluß der Organisation der Berufsge»
nossenfchaften sind Aenderungen in dem Bestände der letzteren
unter nachstehende » Voraussetzungen zulässig :

». Die Vereingung mehrerer Genoffeuschafteu erfolgt auf über¬
einstimmenden Beschluß der bctheiligten Genoffeuschaftsversamm-
lungen . Zum Inkrafttreten der Vereinigung ist die Genehmigung
deS Reichs-VersicherungSawts erforderlich.

d. Die Ausscheidung einzelner Industriezweige auS einer Ge¬
nossenschaft und die Zutheilung derselben zu einer anderen Ge¬
nossenschaft ist auf Beschluß der beiden betheiligte» Genoffen-
schaftSversauimluugen mit Genehmigung des Reichs - Versiche -
rungsamtS zulässig , sofern durch diese Ausscheidung die Leistungs¬
fähigkeit der elfteren Genossenschaft in Bezug auf die ihr oblie¬
genden Pflichten nicht gefährdet wird.

c . Wird in den Fällen zu ». und d . die Vereinigung mehreren



Genossenschaften oder die AnSscheidung einzelner Industriezweige
auS einer Genoffeuschaft und die Zutheiluug derselben zu einer
anderen Genossenschaft ans Grnnd eine- GrnoffenschaftSbeschlus -
seS beantragt , dagegen von der anderen betbeiligten Genossen¬
schaft abgelehnt, so entscheidet auf Anrufen der BnndeSrath .

ä . Wollen die Unternehmer einzelner Industriezweige auS der
Genossenschaft , welcher sie angehören, auSscheiden . um eine be¬
sondere Genossenschaft zu bilden . so haben sie dies bei der Ge¬
nossenschaft zu beantragen . Ueber den Antrag hat die Genoffen-
schaftSversammlung zu beschließen. Der Beschluß der letzteren
ist dem Bnndesrath vorzulegen , welcher nach Anhörung deS
Reichs- VerstcheruugsamtS darüber entscheidet, ob nach Maßgabe
der Bestimmungen unter Ziffer 8 dem Anträge stattzugebeo ist
oder nicht .

e . Wird eine Berufsgenosseoschaft dauernd leistungsunfähig
(Ziffer 6), so können die derselben augehörigeu Betriebsunterueh -
mer durch den Bundesrath anderen Genossenschaften nach deren
Anhörung zugelheilt werden .

17) Werden Genossenschaften miteinander vereinigt , so gehen
mit dem Zeitpunkt , zu welchem die Veränderung in Wirksamkeit

fandet »nd Berkehr .
Haudelsllerichte .

F Mannheim . 7 . Jan . (RabuS u . Stoll .) Die Stim¬
mung im Samengeschäft war auch in abgelaufener Woche
sehr auimirt , vornehmlich Rothsaat in besseren Qualitäten inlän¬
dischen Wachsthums begehrt ; beregnete Waare wurde mehr of-
ferirt . doch der hohen Forderungen halber wenig beachtet . Ham¬
burger AuSbietuugen amerikanischer Rothsaat . billiger als die di¬
rekten Notirunge» von Amerika . haben ihren guten Grund in
untergeordneten Qualitäten . Hochfeine hierländische Rothsaat
bleibt bei schwachem Angebot in guter Aufnahme und wird weit
über Notiz bezahlt ; für Luzerne erwacht allmälig die BedarfS -
frage ; Preise haben etwas angezogen . Gelbklee nur in hochfeinen
Qualitäten beliebt . Esparsette bei stillem Geschäft billiger ange-
boten . Weißsaat und schweb. Klee höher gehalten. Wir notiren

' tritt , alle Rechte und Pflichten der betheiligtea einzelne » Genos¬
senschaften auf die neugebildete Genossenschaft über,

j Wenn einzelne Industriezweige auS einer Genossenschaft auS-
! scheiden und einer anderen Genossenschaft angeschloffeo werden ,

so sind von dem Eintritt dieser Veränderung ab die Entschädi¬
gungsansprüche. welche gegen die erster « Genossenschaft auS des
in Betrieben der auSscheidenden Industriezweige ringetretcnen
Unfällen erwachsen tzyd , vya der Genoffmschaft zu befriedigen ,
welcher die Industriezweige nunmehr angeschloffen sind .

Scheiden einzelne Industriezweige auS einer Genossenschaft
unter Bildung einer denen Genossenschaft auS , so sind von dem
Zeitpunkt der Ausscheidung ab die Entschädigungsansprüche,
welche gegen die erstere Genossenschaft auS den in Betriebe»
jener Industriezweige eingetretenen Unfällen erwachsen find , von
der neugebildeten Genossenschaft zu befriedigen.

Insoweit zufolge deS Ausscheidens von Industriezweige» Ent¬
schädigungsansprüche ans andere Genossenschaften übergehen,
hoben die letzteren Anspruch auf einen entsprechenden Theil deS
Vermögens derjenigen Genoffeuschaft. auS welcher die Ausschei¬
dung stattfindet.

Die vorstehenden Bestimmungen können durch übereinstimmen¬
den Beschluß der betheiligteu Genoffenschaftsversammluogeu mit
Genehmigung deS BundesratbS abgeändert oder ergänzt werden .

Streitigkeiten , welche in Betreff der VermögensauSeinander-
setzung zwischen den betheiligten Genossenschaften entstehen , wer -

heute je nach Qualität : Rothsaat 110 L 130 M . . Luzerne SS ä
IIS M . , dito Provencer ISS ä 135 M . . Gelbklee 44 L 45 M . .
Esparsette 33 ä 34 M . . Weißsaat ISO ä 200 M . . Alsyke 150 L
180 M . Per 100 Kilo brutto .

In Getreide immer noch wenig Verkehr , doch bleiben Preise
unverändert : Weizen 18V, ä SSV, M . < Roggen 16V, ä 18V, M .,
Gerste 16V, k 17 M . » Hafer 14 ä 15 M . per 100 Kilo netto.

Köln , 7 . Jan . Weizeu lo« , hiesiger 19.— , tooo fremder
19 .50. per März 17 .90 , per Mai 18 .50. Roggen looo hiesiger
15.— , per März 13 .90 . per Mai 14 .40. RüM looo mit Faß
35 .50 . Per Mai . 34 60 . Hafer looo hiesiger 14 .50 .

Bremen . 7 . Jan . Petrolenm -Markt . (Gchlußbericht. ) Stan¬
dard white looo 8 .85 , per Febr . 8 .95 . per März 9 .10, per April
9 .20, per August-Dezember 9 .75 . Fest. Amerik . Schweineschmalz
Wilcox nicht verzollt 45.

den mangels Verständigung derselbe» über «ine schiedsgericht¬
liche Entscheidung auf kaufen einer der betheiligteu Genossen¬
schaften von dem ReichS-VerficheruugSamt entschieden.

18) Vereinbarungen von BerufSgeooffenschaftkn, wonach die¬
selben die von ihnen zu leistenden EntschädigungSbeträge ganz
oder zum Theil gemeinsam tragen, find zulässig . Beschlüsse der
betheiligteu GenoffeoschaftSversammlungen, durch welche derartige
Vereinbarungen getroffen werden , bedürfe» der Genehmigung
deS BundeSrathS .

Ueber die Vertheilung deS auf eine jede BerufSgeooffenschaft
entfallenden AutheilS au der gemeinsam zu tragende» Entschä¬
digung unter die Mitglieder der Genossenschaft entscheidet die
GenosseoschaftSversammlung. Mangels einer aoderweitcn Be¬
stimmung erfolgt die Umlage dieses Betrages in gleicher Weise »
wie die voo der Genoffeuschaft nach Maßgabe deS Statuts zu
leistenden EntschädigungSbeträge (Ziffer 6) .

19) Zu anderen als durch daS Gesetz vorbezeichneteu Zweck«
dürfen weder Beiträge von den Mitgliedern der Genoffeuschaft
erhoben werde» , noch Verwendungen aus dem Vermögen der
Genossenschaft erfolgen.

(Schluß folgt.)

Paris , 7. Jan . Rüböl per Jan . 79.50, ver Febr . 79 .50»
Per März - Avril 79 .20, per Mai - August 79 . — . Süll . —
Spiritus per Ja ». 46 .20, per Mai -Aug . 49.20. Träge . — Zucker ,
weißer , disv . Rr . 3 , per Jan . 55. — » ver Mai -Aug . 57 .20.
Träge . — Mehl . « Marken . per Ja ». 49.80. ver Febr . 50.20,
Per März -April 51 .50, per März -Juni 52 .30 . Weichend . — Weizeu
per Jan . 23 .60. per Febr . 23 .80, per März -April 24 .30. per März -
Juni 24 .90 . Träge . — Roaaeu per Jan . 15 .30. per Febr . 15.50,
per März -April 15.70, per März - Jmn 16.20. Weichend . — Wet¬
ter : bedeckt .

Antwerpen , 7. Jan . Petroleum -Markt . (Schlußbericht.)
Stimmung : Still . Raffiuirt . Tvve weiß , diSP. 22.

Verantwortlicher Redakteur : Karl Trost in Karlsruhe .

— 1L Rmk.. 1 lSulden ö. W . - L Rmk., 1 Franc — 8V Pfg. frankfurter Kurse vom 7 . Januar . 1v84 . 1 Lira -
ruiel -- Rmk. s . so Psg., 1 Marl Lanka - Rml. 1. so Pfg .

Staatspapiere .
Baden 3V- Obligat , fl- -

. 4 „ fl. 100V.
- 4 „ M . 101» , . .

Bayern 4 Obligat . M 102V»
Deutsch ! . 4 Reicksanl . M . 102" ,«
Preußen 4V,V, Eons . M . 102V, ,

„ 4°/o Consols M . 102°,».
Sachsen 3"/» Rente M . 82
Wtbg . 4V-Obl .v .78/79 M . 105 ' , ,

„ 4Qbl . M . 102° «
Oesterreich 4 Goldrente fl. 84' ,«

„ 4V« Silberr . fl . 67 '/,
„ 4V« Papiere , fl. —
„ SPapierr .v .1881 79V,

Ungarn 6 Goldrente fl. 102°/«
„ 4 „ fl . 75 ' /, «

Italien 5 Rente Fr . 9lV<»
Rumänien 6 Oblig . M . 102 ° »
Rußland 5 Obl . v . 1862 ^ —

» 5 Obl . v . 1877 M . 90
„ 5ll . Orientanl . PR . 56V»
, 4 Eons- V. 1880R . 70 ' »

Schweb. 4 in Mk.
Spa » . 4 AuSländ. Rente
Schw . 4V, Bern v . 1877 F .

„ 4°/» Bern 1880 F .
N .-Amer.4' /,C .pr . 189lD .
N .-Amer. 4 C - Pr. 1907 D .

Bank -Aktie » .
4V- DeutscheR .- Bank M .
4 Badische Bank Thlr .
5 Basler BankvereinFr .
4 Darmstädter Bank fl .
4 Disc .- Kommand. Thlr .
5 Frankf . BankvereinThlr.
5 Oest . Kreditanstalt fl.
5 Rhein . KreditbankThlr .
SD . Effekt -u. Wechsel- Bk.

40°/o einbezahlt Tblr .
Eisenbahn -Aktien

4 Heidelberg -Speyer Thlr .
4 Hess Ludw .- Bahn Thlr . —
4 Meckl .Friedr .-Franz M . 203 ' ,
3 O2 Oberschles .-St . Tblr . 270V»
4 ' /- Pfälz . Maxdahn fl. 128°-,«

98
56 '/.

102V.
lOO ' /l,
1120»
121'/.

149 ' , ,
118« .

119
153 ' ,«
193/ ,
92 °/«

261 ' /,
107 '/»

128

52 ' ,-

4 Pfälz . Nordbahn fl. 98'/, ,
4 Rechte Oder - Ufer Thlr . 192 /,
6V, Rhein-Stamm Thlr .
8 ' , Thüring . Iüt . Thlr . 215° ,
5 Böhm . West - Bahn fl. 260
5 Gal . Karl -Ladw.»B . fl . 251 °/,
5 Oest.Franz - St .- Bahnfl . 272 ' -
5 Oest . Süd - Lombard fl . 120 ' /?
5 Oest . Nordwest fl . 160V.
5 . „ lüt . L . fl. 178
5 Rudolf fl . 147

Eisenbahn - Prioritäten
4Hefs. Ludw .-B . M - 101 ' /,
4 Pfälz . Ludw .-B . M . 101 '/»
4 Elisabeth steuerpflicht . fl . 88 ' /,
4 „ steuerfrei fl . 91 °/«
5 Franz - Josef v . 1867 fl . 87
4'/, Gal . C .- Lnd . 1881 fl . 83V,
5 Mähr . Grenz-Bahn fl . 71 ' ,
5 Oest . Nordwest- Gold -

Obl . M . 103V.
5 Oest. Nordw . lüt . ä .. fl. 86 °/,
5 Oest. Nordw . lüt . S . fl. —

5 Voralberger fl.
5 Gotthardl — IHSer .Fr .

IV
Schweiz. Central
Süd - Lomb . Prior , fl.
Süd -Lomb . Prior . Fr .

5
4
5
3
5 Oest . StaatSb . - Pcior . fl. 104V»
3 ' '
3

87» ,«
102 /,
104° »

96V,
102 ' »
58V,

76V
58

92 ' /.

dto . I - Vlll L . Fr .
Livor. I-it- 0 , l)1 u. V2

5 Toscan . Central Fr .
Pfandbriefe .

4 Rb . Hyv . - Bk. - Pfdbr .
5 Preuß .Csut .-Bod .- Cred.

verl. ä 110 M .
4 dto „ ä 100 M .
4V- Oest .B .- Crd . - Aust . fl.
5 Raff . Bod .- Cred. S .R .
4°/o Süd - Bod . - Cr . -Psdb.

Verzinsliche Loose .
3 ' /, Cöln -Miud .Thlr . 100 125 ' /.
4 Bayrische „ 100 133
4 Badische „ 100 131V,
4Mein .Pc Pfdb .Thlr . 100 117

99°/.
115 ' ,

99 " ,„
101V»
85 ° ,.

100

3 Oldenburger Thlr . 40 123
4Oesterr . v . 1854fl. 250 I13V»
5 „ v . 1860 „ 500 121
4Raab - GrazerThlr . 100 93
UnverzinSlicheLoose pr .Stück
Badischefl. 35 - Loose 230 .—
Braunschw.Thlr .SO-Loose 96 .70
Oest . fl.100-Loosev . 1864 312 .50
Oesterr .Kreditloosefl.100
von 1858 313 . -

Uagar .Staatsloosefl . 100 222 .—
Ansbacherfl . 7 - Loose 30.90
AugSburgerfl . 7- Loose 28 .40
Freiburger Fr .lS -Loose — .—
Mailänder Fc . lO-Loofe 14.20
Meiningerfl .7 - Loose 27 .20
Schweb. Tblr -IO-Loose 60.85

Wechsel « nd Sorte « .
Paris kurz Ar . 100 80 .95
Wien kurz fl . 100 168 .55
Amsterdam kurz fl . 100 168 .50
London kurz 1 Pf . St . 20 .38
Dukaten 9.67—71

Dollars iu Gold 4. 16—20
20 Fr .-St . 16 .16 - 19
Ruff . Imperial « 16 .67 —71
SovercignS 20.30 — 34

Städte -Obliaatione « «nd
Industrie -Aktie » .

4 Karlsruher Obl . v . 1879
4 Mannheimer Obl .
4Pforzheimer „ 1883
4' /- Baden -Baden „
4 Heidelberg „
4Freibnrg „
4Koostanzer „
Eltlinger Spinnerei o .ZS.
KarlSruh . Maschineuf.dto .
Bad . Zuckers . , ohne Z».
3°

/j.Dentsch .Phön .20 °/>,E».
4 Rh . Hypoth .-BankSO"/«

de». Thl .
5 WesteregelnAlkali
ReichsbankDiscont
Franks. Bank . Discont
Tendenz : sehr fest.

100
100V»

99 °/,
100V»

99 '/.
122V,
108 ° ,

130
168

166
4°/°
4'/»

B .462 . Amtsgericht Rastatt . Gemeinde Bischweier .

Öeffentttche Aufforderung.
Die Bereinigung der Grund - und Unterpfandsbücher der

Gemeinde Bischweier betr.
Sämmtliche Gläubiger , zu deren Gunsten in den hiesigen Grund - und

Unterpfandsbüchern seit länger als dreißig Jahren eingeschriebene Einträge be¬
stehen , werden auf Grund der Gesetze vom 5 Juui 1860, Reg .Bl . Nr . 30, und
vom 28 . Januar 1874 , Ges.- und V . -Blatt Nr . 5, aufgefordert, diese Einträge

binnen sechs Monaten
erneuern zu lassen, widrigenfalls solche »ach Ablauf der gegebeuen Frist gestrichen
werden .

Ein Verzeichniß der seit länger als dreißig Jahre alten Einträge liegt im
hiesigen Gemeindehause zur Einsicht offen.

Bischweier , den 3 . Januar 1884.
DaS Pfandgericht . Der BereiniaungSkommissär:

Blatz , Bürgermstr . Föry , Rathschreiber.
B .453 . Amtsgericht Tanberbifchossheim , Gemeinde Uissigheim .

Öeffentttche Aufforderung
zur Erneuerung der Einträge von Vorzugs - urw Unter¬

pfandsrechten.
Diejenigen Personen , zu deren Gunsten Einträge von Vorzugs - oder

Unterpfandsrechten länger als 30 Jahre in den Grund - oder Pfandbüchern
der Gemeinde Uissigheim eingeschrieben sind . werden hiermit aufgefordert,
falls sie noch Ansprüche auf das Fortbestehen dieser Einträge zu haben glauben,
die Erneuerung derselben bei dem Unterzeichneten Pfaudgerichte mündlich oder
schriftlich, letzteres in Doppelschrist, nachzusuchen , und zwar bei Vermeidung des
Rechtsnachtheils, daß die

innerhalb sechs Monaten
nach dieser Mahnung nicht erneuerte» Einträge auf Grund deS Artikels 4 deS
Gesetzes vom 5. Juni 1860 (Reg .Blatt Nr . 30. Seite 214 ) gestrichen werden .

Ein Verzeichniß der in den Grund - und Pfandbüchern hiesiger Gemeinde
seit mehr als 30 Jahren eingeschriebenen Einträge liegt im RathSzimmer zur
Einfickt offen . ^ .

Dabei wird darauf aufmerksamgemacht, daß diese öffentliche Verkündigung
der Mahnung als Zustellung an alle , auch an die bekannten Gläubiger gilt .

Uissigheim , den 3. Januar 1884 .
DaS Pfandgericht. Der BereinigungSkommiffär:

Alter . Bürgermeister . F . I . Krug , Rathschrdr.

Bürgerliche NechtSpflege.
Oeffeutliche Zustellung .

B .496 . 1. Nr . 21,766. WaldShut .
Der Armenfoud Küßnach , vertre¬
ten durch den bevollmächtigtenRechner
Clemens Würtemberger von da. klagt
gegen den an unbekanntenOrten abwe¬
senden Zimmermanu Jakob Schäuble
und dessen Ehefrau , Franziska , geborne
Schenvle von Lienheim , mit dem An¬
träge auf Berurtheilung derselben unter
sammtverbindlickerHaftbarkeit zur Zah¬
lung folgender Zinsbeträge auS eiuem
Darleihkapital von 2400 M . : 1. Zins¬
rückstand vom 30. März 1882 bi« 11.
Nov . 1882 mit 80 M . 23 Pf ., 2. Zins¬
rückstand pro 11 . Nov . 1882/83 , 120 M .,
3. sodaun 17 M . 78 Pf . als nachträg¬
liche und beduugeue Aufrechnung von
' /, "/» Zins wegen verspäteter Entrich¬
tung der verfalleuen Zinse , zusammen
218 Mk . 11 Pfg . nebst 5°/« ZmS auS
2400 Mk . vom 11 . November 1883 an,
uud ladet die Beklagten zur mündlichen
Verhandlung deS Rechtsstreits vor das

Amtsgericht Woldshut auf
Donnerstag den 2l . Februar 1884 ,Vormittaas 9 Uhr.

ZumZwecke deröffentlichenZustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Waldshut . de» 19 . Dezember 1883 .
Der Gerichtsschreiber

deS Großh . bad . Amtsgerichts :
Tröudle .

Aufgebot .
B .482 . 1 . Nr . 11,756 . Lahr . Gr .

Amtsgericht Lahr hat folgendes Auf¬
gebot erlassen :

Ans Ableben deS LandwirthS Felix
Engel von Dundenheim besitzt Maurer
Jakob Herrma un Ehefrau » Karolina ,
geb . Engel von da , 6 Ar 14 Meter
Hofraithe und HauSgarten mit daranf -
stehendem Wohnhaus und Oekonomie -
gebände , neben Johann August Roth
und Gemeinde , Lagerbuch Nr . 214 ;
ferner 9 Ar 14 Meter Acker in den
Rollermatten , neben der Gemeinde und
Anfstößer, Lagerbuch Nr . 2094 , seit un¬

vordenklicher Zeit ohne ErwerbStitel .
Auf Antrag werden alle Diejenigen,

welche an bezeichnete Liegenschaften un-
eingetragene und auch sonst nicht be¬
kannte , dingliche oder auf einem Stamm -
gutS- oder Familieugntsverbande be¬
ruhende Rechte haben oder zu haben
glauben, aufgefordert, solche Ansprüche
spätestens in dem auf
Samstag den 23 . Februar 1884 ,

Vormittags 9 Uhr ,
bestimmten Termin geltend zu machen ,
widrigenfalls dieselben der Antragstelle¬
rin gegenüber für erloschen erklärt
würden.

Lahr, den 31 . Dezember 1883 .
Der Gerichtsschreiber:

Eggler .
Konkursverfahren.

B . 498 . Nr . 133 . Freiburg . Ueber
das Vermögen des f Philipp Baiser ,
Maler hier , wird heute am 4. Januar
1884 , Nachmittags 4 Uhr , das Kon
kursverfahren eröffnet .

Herr Karl Keim hier wird zum Kon¬
kursverwalter ernannt .

Konkursfordernngen sind bis zum 21 .
Januar 1884 bei dem Gerichte allzu¬
melden.

Es wird zur Beschlußfassungüber die
Wahl eines anderen Verwalters , sowie
über die Bestellung eines Gläubiger -
ausschuffes und eintretenden Falls über
die in § 120 der Konkursordnung be-
zeichneten Gegenstände und zur Prüfung
der angemeldeten Forderungen auf
Montag den 18. Februar 1884 ,

Vormittags 9 Uhr ,
vor dem Unterzeichneten Gerichte, Zim¬
mer 81 , Termin anberaumt .

Allen Personen, welche eine zur Kon¬
kursmasse gehörige Sach , in Besitz haben
oder zur Konkursmasse etwas schuldig
sind , wird aufgegeben, nichts an den
Gemeinschuldner zu verabfolgen oder
zu leisten , auch die Verpflichtung auf¬
erlegt » von dem Besitze der Sache
und von den Forderungen » für welche
le auS der Sache abgesonderte Befrie -
>igung in Anspruch nehmen, dem Kon¬

kursverwalter bis zum 21 . Januar
1884 Anzeige zu machen .

Freiburg , den 4 . Januar 1884 .
Der Gerichksschreiber

deS Großh . bad . Amtsgerichts :
Dirrler .

B . 499 . Nr . 98 . Konstanz . In
dem Konkursverfahren über das Vermö¬
gen des Schuhwaarenhändlers Josef
Äuslinger in Konstanz ist zur Ab¬
nahme der Schlußrechnung des Ver¬
walters , zur Erhebung von Einwen¬
dungen gegen das Schluß » erzeichniß
der bei der Vertheilung zu berücksichti¬
genden Forderungen und zur Beschluß¬
fassung der Gläubiger über die nicht
verwerthbaren Vermögensstücke der
Schlußtermin auf

Mittwoch den 30 . Januar 1884 , Oberamts Sulz , zuletzt wohnhaft da-
Wr » hier , wird beschuldigt,alSWehrmaunderGroßh . Amtsgericht hierselbst Landwehr ohne Erlaubniß ausgewandert

Konstanz, dm 4. Januar 1883 .
'
Uebertretnng gegen § 360 Nr . 3

deS Strafgesetzbuchs.
d -a « rnSk

'Ek Derselbe wird auf Anordnung deS
dAGroßh . bad . Amtsgerichts. Großh . Amtsgerichts hierselbst aufB .MO. Nr . 188. Konstanz . In Freitaa den 7 März 1884

dem Konkursverfahren über das Bermö- ^ "
Vormittags 9 Uhr

sie" des Kaufmanns Rupert Schwarz vor da« Großh . SchöffengerichtDouau -
^ eschingeu zur Hauptverhandluug ge-

Schlußrechnung des Verwalters , zur laden
Erhebung von Einwendungen «egen daS Bc

'
i unentschuldigtemAusbleiben wird

Schlußverzeickniß der bei der Verthei- derselbe auf Grund der nach § 472 der
lung zu berücksichtigenden Faserungen Strafprozeßordnung von dem König!,und zur Beschlußfassung der Gläubiger Landwehrbezirks-Kommaado dahier aus -
über die nicht verwerthbarenVermögens- gestellten Erklärung verurtheilt werden.
stücke der Schlußtermin auf

Montag den 28. Januar 1884,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgericht hierselbst
bestimmt .

Konstanz, den 6. Januar 1883.
Burger ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Amtsgerichts.

Donaucschingen, den 4. Januar 1884 .
Willi ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Amtsgerichts .

C .178 . 1 . Nr . 15. Bonn darf . Der
am 24 . Oktober 1851 zu Schwaningen
geborne . zuletzt dort wohnhafte Franz
Xaver Kehl wird beschuldigt , daß er

B .493 . Nr . 23,276 . SinSheim . In als Wehrmann der Landwehr ohne Er -
dem Konkursverfahren über das Ber - laubniß ausgewandert sei — Uebertre-
mögen des Kaufmanns I . R . Schne - tima gegen 8 360 Ziff . 3 R .St .G .B .
ckenburger von Eichtersheim ist zur „. Derselbe wird auf Anordnung deS
Prüfung der nachträglich angemeldeten Aroßh . Amtsgerichts dahier auf
Forderung deS HandelsmannsSamuel .Dienstag den 19 . Februar d . I . ,
Bloch von Eichtersheim auderweiter! Vormittags V?10 Uhr ,
Termin auf !vor das Großh . Schöffengericht dahier

den 18 . Ianuar 188 4. ,zur Hauptverhandlung geladen.
Vormittags 10 Uhr , i Bei unentschuldigtemAusbleiben wird

vor dem Großh . Amtsgericht hierselbst derselbe auf Grund der nach § 472 der
anberaumt .

Sinsheim , den 7. Januar 1884.
A . Häffner ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bsd . Amtsgerichts.

Entmündisullg.
B .440 . Nr . 7570 . Tauberbischofs

heim .

Strafprozeßordnung von dem Laud-
wehrbezirkskommando Lörrach ausge¬
stellten Erklärung verurtheilt werden.

Bonndorf , den 2. Januar 1884.
Die Gerichtsschreiberei

des Großh . bad. Amtsgerichts :
Köhler .

C .145 . 3 . Nr . 5. Engen . Der 27
Jahre alte Fabrikarbeiter Karl Straub
von St . Leon , zuletzt iu Schlatt u. Kr .
wohnhaft, wird beschuldigt , als Ersatz-

Erlaubuiß

Die Entmündigung der
Adelheid Kahn von Jm -
vfingen betr .

Durch Eckeantmß des richterlichen reseV^ st erster Klaffe ohneBeamten vom 8 . November 1883 , Nr . l ausgewandert zu sein,7488 , ist die ledige Adelheid Kahn von ! — Uebertretnng gegen § 360 Nr . 3
mpfingen wegen Geistesschwache ans St .G .B . —
irund des L .R .S . 489 entmündigt Derselbe wird auf Anordnung deS

worden, was mit dem Anfugen bekannt Großh . Amtsgerichts hierselbst auf
gemacht wird, daß für die Entmündigte ! Samstag den 23. Februar 1884,Levi Neumann , israelitisch . Religions -
lehrer in Jmpstagen , als Vormund auf¬
gestellt ist.

Tauberbischofsheim. 28 . Dezbr . 1883 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Brunner .
Strafrechtspflege.

Ladungen .
C .164.1. Nr . 378 . Douaueschin -

gen . Der Kaufmann Theodor Frank ,
geboren zu Dornhan , Kgl . Wücttemb.

Vormittags 11 Uhr ,
vor daS Großh . Schöffengericht Engen
zur Hauptverhandluug geladen.

Bei unentschuldigtemAusbleiben wird
derselbe auf Grund der nach § 472 der
Str .P .O . von dem König !. Landwehr¬
bezirkskommando zu Stockach ausgestell¬
te» Erklärung verurtheilt werden .

Engen, dm 2 . Janvar 1884 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgerichts :
I . Schäffauer -

Druck uud Verlag der G- Brauu ' sckeu Hofbuchdruckerei .
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